
394 Gerd Winter / Johann Unger 
Interventiorustisches und flexibles 
Verwaltungsrecht. 
Das Beispiel Zweckentfremdungsverbot 
für Wohnraum~:4 

In die Theorie des interventionistischen Rechts und seiner [mplementacionspro­
b!eme ist Bewegung gekommen. Materialistische Ansätz.e, die kapitallogische Voll­
zugsgrenzen ausmachen, wie auch nco-klassische Ansatze. die umgekehrt marktzer­
störende Überregu!ierung feststellen, sind im Begriff, von systemtheoretischen Enc­
würfen links oder rechts stehengelassen zu werden. Man registrierr vor allem den 

Sturmlauf der Encwürfe von Teubner und Willke, den diese Autoren seit einigen 
Jahren auf vielen nation:llen und internationalen Bahnen vorrragen . ' 
Wichtige Merkmale dieser Entwürfe sind: Sie denken nicht in Niedergängen" son­
dern sehen Auswege und encwickeln sie fon. Sie befreien sich radikaler ~ls die 
Konkurrenten von Partei nahmen (für Arbeit, Kapital, Natur), zumindest soweit es 
die theoretische Phantasie, nicht unbedingt tlUch, soweit es die Ausformung im 
einzelnen angehe. Sie finden - deshalb sind sie Systemtheorien - in .. materialen .. 
Kategorien wie Herrschaft, Klasse, Interesse oder Produkrionsverhältnis keine 
Erklärungskraft, sondern denken in »formalen« Kategorien wie Differenzierung, 
Autonomie, Kommunikation, Vernetzung, Veränderung. Hierzu werden sie vor 
aUem durch Rückgriffe auf naturwissenschaftliche Konzepte angeleitet. 

Das Scheitern des interventionistischen Rechts. das die genannten Autoren als sol­
ches allerdings eher unterstellen als empirisch untermauern, wird wie folgt 
erklärr: 

• rm Grunde handelt es sich um Modelle, die mit linearen Kausalvorste1lungen und einfachen 
Zweck-Mittel-Relationen arbeiten: Gesetzgeberisches Ziel - Wahl des Rechlsprogramms -
Verhaltensänderung - gewünschte gesellschaftliche Wirkung ... Was in diesen Modellen nicht 

au {taucht, ist ein vertieftes Verständnis der Autonomie anderer gesdlschafclicher Teilsystcmc, 

'. J. Unger hat da.< Maler;.1 Zur Entwicklung von Recht. Recht<prcchung und Praxis d", Z"'tckentCrcm· 
dungsverbot5 zusamlOengeSlellt. G. Winter hat das M~l<rial ,uf <!je thoore,i"hc FragesteUung hin b ... r­
bei,el und den AufsllZ formulien . 

I Die u. E. eindrucIWchslc Version ist enth.lten in G. Teubner, Da< regul"orl.c.he Trilemma. Zur Dis· 
kUHion um po"instrumentale Rech«ffiodelle. in : Quaderno Fiore",ini Per La SIOri. Dd Pcnsiero Giu· 
ridico Modemo.) (1,84). S. I0JrI49. Daneben s. G. Teubner / H. Willke. Konl= und Auronomie: 
Gc.dlschafthch. Selbsuleuerung durch reflexives R&h" in: Zeil<chrilt für Rccilusoziologic ,/84, 
S.4-35 Wld H. Wilike. Die Disjunk.ion von Rech~{ormen und Machtformen - 1m Beispiel der Kon· 
zcrtierten Aktion. in: J,hrbuch für Rechl<soziologic und RechLSthearie Bd. 8 (198,) S. 200-11>. - Der 
EMwurf von Teubner und Willke Jut manch,·, gemeinsam mit den Arb~Ien von K. H. L.deur. die aber 
nur von einern diskurslheoretischen Ansatz her veT'Sundlich sind und sich insofern deutlich absC'1.Zcn (vgl. 
in,besondere: Flcxibili,ierungssrrategien - Altemotiven zum Stcuerung:;sLlat, MS Bremen '98), dane­
ben: Vom Gcselzesvollzug zur "~tegi.c.hen Re<:hLS(orrb,ldung. Levi.tho.n 19i9. S. )JJr375). l,dcur h'l 
nicht wie TeubnerlWillke die Realic:'t der VuwaJrung im Visier, sondern die Symbole, dm Di.skur< des 
Rech,-, über diese Re.Jitll. DoshaJb isr seine Theorie auch nicb. iib.rpriilbar an Hand von re.ler Ver· 
w,lIung, wie es im lolgenden gesch.ieht. 

1 So .ber als jung<rC5 maten.li"isches Beispiel S, Breu .. , Die Me<>morpho<en cl .. N~rurrcch« - Zur 
sozialen Funk.ion vorbürgerlicher und bürgerlicher Rcchl$begriindungen, 1<.J '98). S. 11]"-144. de«en 
gedankenrtiche Ar~it hier im übrigen nicht gewürdigt ",erden bnn. 
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insbesondere ihrer selbstreferenliellen Geschlossenheit, an der einfache Kausalmodelle prinzi­
piell auflaufen müssen. ~ 1 

Die »selbstreferentielle Geschlossenheit« (synonym gebraucht: basale Zirkularität, 
AUlOpoiese) sind der Biologie enclehnte Konzepte, die die Autoren heuristisch 
benutzen, um der Eigwgesetzlichkeit der Regclungsfclder auf die Spur zu kommen. 
Sie bestehe darin, daß Systeme ihre eigenen Elemente durch deren Interaktion selbst 

produzierten und reprodu:r.ienen . Sei das regulierende Recht mit dieser Selbstpro­
duktion nicht kompatibel, komme es 7.U dem regulatorischen Trilemma von Wir­
kungslosigkeit, Überlegalisierung (= Zerstörung des Regelungsobjektes) oder Über­

sozialisierung (= Entleerung, Politisierung) des Rechts<. Das kompatible Recht 
müsse dagegen vor allem Autonomie gewähren; geseUschafdiche Verantwortung 

könne es bewirken, wenn es sich auf »bestimmte strategische, organisationelle und 
verfahrensmäßige Schlüsselvariablen« innerhalb des Subsystems konzentriere oder 
die Subsysteme in Verhandlungsprozeduren einbinde l , so daß die Subsysteme »von 
sich aus« (autopoietisch, aus Referenz und Reflexion auf sich selbst, zur Sicherung 
der eigenen Reproduktion) Rücksicht üben . 

Uns geht es im folgenden nicht um eine theoretische Kritik des skizzierten Ent­
wurfs.6 Vielmehr wollen wir, da die Debatte mit zu wenigen Illustrationen geführt 
wird, eine Operationalisierung und einen Test versuchen. Da die Debatte zudem 

eine gewisse privatrechtlich-unternehmensrcchtliche Schlagseite aufweist, mag es 
förderlich sein, daß unser Testfall aus dem Verwaltungsrecht stammt. Allerdings ist 
dabei etwas problematisch, daß Teubncr und Willke ihren Entwurf gerade für diesen 
Bereich noch nicht weiter operationalisiert haben. Wir müssen dies stellvertretend 

tun . 
Bezogen auf verwalrungsrechdiche Regulierung sind nach Teubner und Willke vor 
allem .Relationierungsprogramme« geeignet, dem regulatorischen Trilemma zu ent­
gehen . 

.. Im Gegensatz zu den Iypischen Programmen des Formalrechts (Konditionalprogramm) lind 
des inslrumcmalcn Rechts (Zweckprogr:lmm) ist es die Funklion solcher Relalionierungspro­
gr:lmme, verschiedene Zwecke und Rationalitäten sozialer Teilsystcme miteinander kompatibel 
zu halten, indcm sie die politischen und sozialen Akteure auf diskursive Verfahren der Em­
scheidungsfindung verpflichten .• ] 

Das Recht gibt also weder spezifische Verhalr.ensanweisungen an die privaten 
Akteure noch spezifische Durchsetzungsanweisungen an die Verwaltung, sondern 
ist flexibel genug (m. a. W. ermöglicht oder läßt mit sich geschehen), daß situations­
spezifisch variable Kompromisse gefunden werden. Freilich ist ein Minimum an 
Inhaldichkeit insofern erforderlich, als der Verwaltung zumindest Entscheidungs­
kompetenzen eingeräumt sein müssen, von deren Wanrnehmung das weitere Fort­
kommen der privaten Akteure abhängig zu machen ist; denn andernfalls bestünde 
für diese kein Anlaß, im Disku(s nachzugeben. Ist gesichert, daß der private Akteur 
die Entscheidung benötigt (erwa um bauen, verkaufen, fusionieren, emittieren zu 

) TeubntrlWillke, • . • . o. S. 11 . 

4 Tcubn~r, o. ". o. S. 1'7-119. 
S Teubner, a. a. O. S. '3;O-'4j; Willkc .•.•. O. s. "o--Z", ntnnt ein solches Recht .Rdatioruerung,pro­

gramm-. 
6 Vg!. hierzu die BeiU"llge in: Gen Bniggemeier und ehn"i,n Jo"St> (Hg.), Workshop zum rdlexivw 

Rech., Bremen (z..mrum (ur Europ'i.che Rcdnspolitik), l,g4. 
7 Teubner, 1.'. O . S. '4'· Das Zwcckprog .. mm wird hier f.lschlicherweise mIt inslrument.Uem Recl>. 

identiftzien und dCmcnlspr&:htnd vorschnell :>.I. überholt ang<5chen . Ähnlich auch Willke, 1. ' . O. 
5. 10~ . 
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können), so können und müssen die Kritenen offenbleiben, wenn der kompatible 

Kompromiß gefunden werden soll. Es genügt. wenn das Programm Zwecke signa­
lisiert. deren Erreichungsmodus von den privaten Akteuren selbst bestimme werden 
kann . Ein typischer Gewinn ist es dann. wenn ein vorgestellter Zweck über Seiten­
wege (funktionale Äquivalente). wie z. B. eine Abgabe statt eine qualitative Auflage. 
verwirklicht wird, die dem Akteur mehr Freiheit lassen als ein auf ein beStimmtes 

qualitatives Verhalten fixiertes Konditionalprogramm. 
Unser Testfall ist das Zweckemfremdungsvcrbot für Wohnraum. Die Innenstädre 
mie billig vermieteten Altbauten waren in den sechziger 1 ahren zunehmend als Ren­
ditequellen entdeckt worden, lohnend erschienen insbesondere die Ausweitung ter­
tiärer Aktivitäten (Handel, Diensdeisrungen) und die Schaffung von Wohnraum für 
zahlungskräftigere Schichten. Da die durch das Städtebauförderungsgesetz ennög­
lichte »Flächensanierung .. allmählich wegen dcs Widerstands der betroffenen Bevöl­
kCCllng aufgegeben werden mußte (was flugs als bessere Einsicht in die Notwendig­
keit einer »Bestandspolitik .. ausgegeben wurde), konz.entrierte sich der ökonomi­
sche Druck auf Umnutzung von Wohnraum für Geschäftszwecke sowie auf Abriß 
oder Modernisierung für ~höhcrwen i ge" Wohnzwecke. Während aber die Mo­
dernisierung miet- und subvcnrionsreehdiche UnterstülZung erhielt, erschien die 

.. Zweckentfremdung. durch Umnulzung oder Abriß als Verstoß gegen eine Politik 
der Bestandserhaltung von Wohnraum. Mit der Liberalisierung der Wohnraumbe­
wirtschaftung war 1968 auch das Zweckenrfrenldungsverbot gern. § 11 des Wohn­
raumbewinschaftungsgesctzes aufgehoben worden. Ein solches Verbot wurde (97 ( 

als bundesgesetzhchc Ermächtigung für landesreehdiehe Verordnungen wieder ein­

geführt. 
Ziel dieser Untersuchung ist zu zeigen, welche Verwirklichungschancen dem 
Zweckentfremdungsverbot unter Bedingungen zukommen, in denen der generelle 
Druck auf Renditesteigerung in den Innenstädten einmal durch eine Hochkonjunk­
tur (in der man sich den Luxus einer Beschneidung gewisser Kapitalverwertungs­
chancen leisten kann) relativiert, einmal in einem Tief (in dem jede solche Chance 
eröHner werden muß) unterstütZt wird. System theoretisch gesprochen geht es also 
um die Frage, ob in den beiden genannten Phasen die Wohnraumerhahung als gesell­
schaftliche Verantwortung in die »selbstreferentielle Geschlossenheit .. des Systems 
des inncnstädtisehen NUlzungsmarkres hat verminelt werden können . 

Auf operationaler Ebene heißt dies: Die traditioneIlt Sichtweise sicht die einer 
Zweckemfremdung ausgesetzten Wohnungen als Regelungsgegenstand an und ver­
suche, diese regulaciv durch Verbot und ausnahmsweise Genehmigung (Instrument) 
zu erhalten (Ziel). Die moderne Sichtweise dagegen interessiert sich nicht für 

bestirrume Wohnungen, sondern nur dafür, daß im Ergebnis eine Funktion. nämlich 
die BereithallUng eines gewissen Bestandes an billigen Wohnungen gewahrt isc. Die 
Wege dahin können vielfältig sein und behördlich flexibel gesteuert werden. so daß 

die Mechanismen des Bodenmarktes weitgehend inukr bleiben: [n Betracht kom­

men Ersatzbau nach Abriß oder Umnutzung, öffentlich geförderter Neubau mit 
Hilfe von Ausgleichszahlungen der Umnurzer, Freiwerden von billigen Wohnun­

gen, deren zahlungskräftige Mieter in die zweckentfremdeten Wohnungen ziehen , 
oder sogar Ersarzbau durch Haushalte, denen durch die Zweckenlfremdung 
Arbeitspläc,-e geschaffen oder gesichert wurden . 

Art.6 Mietrechrsvcrbesserungsgesetz (MRVerbG) mit seiner Ermächtigung, 
Zweekemfremdungsverordnungen zu erlassen, war von Anfang an Unterschieden 
der Programminrerpret3tion und des Programmvollzugs ausgeserzt. Es gab die ein­

engende liberalstaatliche und die ausweitende sozialstaatliche Interpretation, und es 
gab bei sozialstaatlicher Programminterpreration libeqlstaatliehen Programmvoll-
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zug. Dennoch läßt sich - bundesweit hinsichtlich der Gesetzgebung und Rechtspre­

chung, auf Bremen bezogen hinsichtlich Richtlinien und Genehmigungspraxis - ein 

"roter« Faden ausmachen, der alle oder doch mehrere lmplementationsebenen cha­

rakterisiert und für die Jahre 1971 bis etwa '975 deutlich anders getarbt ist als der 

.changierende« Faden. der die Jahre seit etwa 19S0 charakterisiere. 

Der -rote" Faden steht für ein Modell von Regulierung, das viele interventionisti­

sche Zügc aufweist. der »changierende. Faden dagegen für ein Modell. das durch 

Flexibilität charakterisiert ist. Wir haben also - mit einigen Vorbehalten hinsichtlich 

möglicher Überzeichnungen - den Fall eines Programms, das in der zweiten Phase 

ungefähr dem Entwurf von Teubner/Willke entspricht und durch Vergleich mit der 

traditionel!-interventionistischen Alternative in der ersten Phase darauf umersucht 

werden kann, ob es besser dem regulatorischen Trilemma (hier : dessen erster 

Variante, nämlich der Wirkungslosigkeit) entgeht. Die Erwartungen sind hoch 
gestecke, weil die flexible Version sich zu einer Zeit durchsctzte, in der der Kon­

junktureinbruch dem Umnutzungsdruck in den Innenstädten, wenn dieser sich denn 

irgendwo anmeldete und mil Investitionen und Arbeitsplänen winkte, freien Lauf 

bereitete. War es möglich, so lautet die Frage. dieser »Autopoiese« einerseits des 

Subsystems Nutzungsmarkt, andererseitS des Subsystems (Wirtschafts-) Politik die 

Wohnraumerhaltung einzuimpfen oder abzuverhandeln? Hat die flexible Implemen­

tat ion mehr erreicht als die starr imcrvemionistische, die - typiseherweise? - in eine 

Zeit fie!. in der zwar der Umnutzungsdruck stärker (das Subsystem Nurzungsmarkl 

),geschlossener"). jedoch das Subsystem (Wir!schafrs-) Politik unabhängig genug 

war, um das Subsystem Recht und Verwaltung in der Aufgabe zu unterstützen, 

»notwendig eine Fülle soziopolicischer Macht liquidieren«s zu müssen . 

Unsere Untersuchung bezieht, soweit es um die ImplcmenrationssLUfen unterhalb 

des Gesetzes, der Rechtsprechung und der Verordnungen, soweit es also um die 

Richrlinien und die Genehmigungspraxis gehl, nur die Verhälmisse in Bre(nen ein . 

Zur Genehmigungspraxis wurden die Jahrgänge J 972 bis t98 J erhoben . Bremen iSI 

für Implementationsfragen aus zwei Gründen von Interesse : Zum einen ist in diesem 

kleinen Sradcsraar mir seinen typisch kurzen Wegen zwischen Verwaltung und I mer­

essemen eine besondere Ausbildung der ~Flexibilisierung" des rechdich-administra­
liven instrumentariums zu erwarten. Zum andern hat sich das konjunkturelle und 

strukTUrelle Tief dorr besonders dramatisch entwickelt und alle die Wirtschaftsför­

derung hindernden Bemühungen (und so auch das Zwcckemfremdungsvcrbot) 

umer besonders starken Druck gesetzt. Die Steuerungsbpaziräc des Rechts müßte 

sich auf diesen Bedingungen besonders deutlich abbilden. 

Die Rechtsgrulldlagen im Überblick 

Im Gesctzgebungsverfahren zum MRVerbG nahm der Bundesrat den Antrag der 

Hansestadt Hamburg auf Einfügung eines Verbots der Zweckentiremdung von 

Wolmraum in seine Anrufung des Vermittlungsausschusses vom 23· 7· 71 ,mP Die­
ser Vermitdungsvorschlag war damit begriindet. daß es bei einer bestehenden Man­

gellage auf dem Wohnungsmarkt neben der förderung des Neubaus von Wohnun­

gen -auch eines gceignecen fnstruments« bedürfe, .durch das die Verringerung des 

S Vgl. Tcub'ler, 1, a. O. S. '39. 
9 BT.Dmcks, VV'l64. S. J L 

J97 
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vorhandenen Beslal)des an Wohnraum und damit eine Vergrößerung der Woh­

nungsnorlage verhinden werden kann." '0 

In einer vom Vermittlungsausschuß geringfügig geänderten Fassung" wurde Art. 6 
in das Gesetz eingefügr und vom Bundestag angenommen." Danach w<.>rden die 
Landesregierungen ermächtigr, für Gemeinden. in denen die Versorgung der Bevöl­
kerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährder ist. durch Rechrsverordnung zu bestimmen. daß Wohnraum anderen als 
Wohnzwecken nur mit Genehmigung der von der Landesregierung bescimmten 
Stellen zugeführt werden darf. Die Genehmigung kann befristet, bedingt oder umer 
Aul1agen erteilt werden. Die Nichtbeachrung der Genchmigungspflichc wird als 
Ordnungswidrigkeit qualifiziert, die mit einer Geldbuße bis zu DM 10000 geahndet 
werden kann . Eine Zweckentfremdung nach § 12 WoBindG bleibt davon unbe­
rührt. 
Auf der Grundlage der Ermächtigung des An. 6 § I MRVerbG haben die Regierun­
gen aller Bundesländer. außer Schleswig-Holsceins und des Saarlandes, entspre­
chende Verordnungen erlassen; die Verordnung der Landesregierung von Rhein­
land-pfalL ist zum 31. [2. 75 wieder außer Kraft getreten.'] Der Senat der Freien 
Hansestadt Bremen erließ erstmals am 16. j. 72 eine Verordnung über das Verbot 
der Zweckentfremdung von Wohnraum'., es folgte die Verordnung vom 24· 9· 79 11 ; 

derzeit gilt die Verordnung vom 6. 4. SI (ZwEVO 1981)'6. 

Alle drei Verordnungen erstreckten bzw. erstrecken ihre Gültigkejt auf das Gebiet 
der Stadtgemeinde Bremen. nicht auch auf das von Bremerhaven. Die Verordnungen 
sprechen in § [ die Genehmigungspfl ichtigkeir von Zweckentfremdungen (zuständig 
hierfür ist das Amt für Wohnung und Städtebauförderung) in Übereinstimmung mit 

An.6 § [ MRVerbG aus. Nach § 2 der ZwEVO 1981 soll die Genehmigung nur 
erteilt werden, wenn ein vorrangiges öffentliches oder ein überwiegendes berechcig­

tes Interesse des Verfügungsberechtigten an der anderweitigen Nutzung des Wohn­
raums vorhanden )st. Eine bloße Einnahmeerhöhung gilt nicht als überwiegendes 
berechtigtes Interesse. Die Genehmigung kann befristet, bedingt oder unter Aufla­
gen, insbesondere gegen Zahlung einer Abstandssumme zur Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus, erteilt werden. § 3 der ZwEVO 1981 weist dem zusündigen Amt 
für Wohnung und Städtebauförderung die Aufgabe zu, als Onspolizeibehörde 
ungenehmigte Zweckentfremdungen zu verhindern oder zu beseitigen. Für die Ver­
folgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Behörde nach der Verordnung VOrn 

16. 5. 1972" über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ord­
nungswidrigkeiten nach § 2 des Art. 6 MRVerbG zusrändig. 
Zur Durchführung der Verordnungen hat der Senator für das Bauwesen Verwal­
rungsnchcl inien erlassen '8. Diese Richtlinien bestimmen den Anwendungsbereich 

der ZwEVO (insbesondere die Begnffe des Wohnraums und der Zweckendrem­

dung). die Voraussetzungen einer Zweckentfremdungsgenehmigung (wobei zwi­
schen zweckfremder Nutzung in öffentlichem und in privatem Interesse unrerschie-

10 Ebenda, S. ~. 
" BT-Drucks. VlJ1708, S. S. 
11 Geoelz zUr VerbC,"CTWlg de. Mi ... -echu und zur Begrenzung d"" Mic .. nsSlicgs sowie zUr R~gelung VOn 

Ingenieur- und Archileklenl.islungen vom 4. 1 L 71 (MRVerbG), BGBI. I, S. 1741 . 
'1 Vgl. im einulnen Schmidl·Fullerc.rlBlmk, Wohnr:1llmschUlzgeselze, Kommem:>J, S. Aull., Munchen 

198~, Rdn. E 1 I. 

14 GßI.S.ul. 
1 I GßI. S. J77-
16 GBI . S. 96 . 
'7 GßI. S. 111. 

18 Richtlinien v. 5. ) . 197J, Brem. ABI. S. 1»; v. 7. 4. '981 , Brem . ABI. S. sn, g~:.nd .• m '7. 12. I,SJ, 
Brem. ABI. '98> S. )4; v. '4· 4. 198j, Brrm. ABI. S. 4~1 gün<!. am '7. 10.8), Bum. ABI. S. 601. 
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den wird), die Nebenbestimmungen zur Genehmigung (insbesondere Au(Jagen zur 
Zahlung einer sogenannren Absrandssumme) und die Eingriffsbefugnisse bei unge­

nehmigter Zweckentfremdung (insbesondere die Befugnis zur Beseitigungsverfü­
gung und zur Anwendung von Verwaltungszwang). 

Das Interventionsmodell 

Mit der Bezeichnung "Modell« meinen wir ein Syndrom von Merkmalen jeweils 
emweder »interventionistischer« oder »flexibler- Ausprägung, die auf verschiedenen 
Stufen des Implemenutionsprozcsses wiederkehren . Wir werden die Merkmale auf­

zuspüren versuchen zum einen auf der normativen Ebene (des RechtS, der Recht­
sprechung, der Verwal(Ungsrichdinien): 

im rechtsdogmatischen Verständnis des Zweckentfremdungsverbors 
in der Breite seines Anwendungsbereichs 

in der Voraussetzung seiner Zulässigkeit 
im Zuschnitt der Genehmigungsvoraussetzungen 

- in der Zielsetzung für »Absundsl'..3hlungen« und andere Auflagen; 
und zum anderen auf der faktischen Ebene (des administrativen Handeins): 
- in den Handlungsformen (einseitig, vertraglich) 
- in der Praktizierung 

im Anwendungsbereich 
in den Genehmigungskriterien und -auflagen sowie 
in den Abstandszahlungen und anderen Auflagen. 

Die rechesdogmatische Einordnung von auf Grund des Art. 6 MRVerbG erlassenen 

Zweckentfremdungsverboten hat der 1. Senat des BVerfG vorgenommen . '9 In sei­

nem Beschluß vom 4· 1. [975 entSchied er sich für ein repressives Verbot mit Befrei­
ungsvorbehtllr und betonte damit die Vorrangigkeit des Verbots vor nur ausnahms­
weise zu erteilenden Genehmigungen : 

. Seiner Tendenz nach zielt das Verbot auf jede Zweckendremdung jedes Wohnr~um5, weil- in 
den betroffenen Gebieten - jede denkbare Zweckencfremdung dazu beicragen kJJUl, die bereits 
gegebene Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung mit lusreichendem Wohnraum zU 
verschärfen . Unter diesem Blickpunkt wäre eine Befreiungsmäglichkeit nicht {;eboten . Wenn 
der Bundesgesel2geber sich unbeschadet dessen nicht auf ein bloßes Verbot beschr:inkl, 500-

dem ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbeh31t st~tuiert hat, so tr:igt er damit dem 
Umstand Rechnung, daß auch ein in aUer Regel sachlich gerechtfertigtes Verboc im Einzelf.1.ll 
mit den Grundsäuen der Verhä.hnismäßigkeit und des Übermaßverbotes in Konllikt geraten 
kann ...• ' 0 

Ein solcher Einzelfall liegt vor, 

.wenn besonders schützenswerte andere Interessen - seien es vorrangige öffentliche Belange, 
sei es ein schulzwürdiges berechtigtes Eigen interesse der Verfügungsberechtigten - ausnahms­
weise da5 Interesse:un Bestandsschur:z; des betroffenen Wohnraums überwiegen . Als solch ein 
überwiegendes Interesse kommt das normale Motiv der Zweckenrfremdung, das bloße SIreben 
nach Erhöhung der Rendite allein, nicht in Betracht .• " 

In derselben Encscheidung werden auch die Voraussetzungen skiZZiert, die in 
Gemeinden gegeben sein müssen, wenn für sie ein Zweckentfremdungsverbot erlas-

'9 BVerfGE )S, H~ . Schon die "['L<lche, daß der ,. Senat entschied, die ZwEVOcn also nicht primär .Is 
Gn.mdrcc:htungelegenheit, sondern .1, Problem der DcI.g.Uon gem. AM. So GG angesehen wurden, 
deutet .uf eine inl~rveMioni.sti<chc Wahrnehmung hin. 

10 A .•. O. S. JU. 
11 A ... O. S. )67. 
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sen werden soll. Art. 6 MR VerbG fordert, daß »die Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist ... 
Die Vagheit dieser Formulierung hätte erwarten lassen, daß das BVerfG bei der 
Prüfung am Maßstab des Art. 80 Ahs. I S. l. GG bestimmte qu;mtifiziene Angebot­
Nachfrage-Rela[ionen entwickelt. Stall dessen hält das Gericht dem Verordnungs­
geber alle Türen offen und gesteht ihm »als einem demokratisch legitimierten und 
politisch verantwortlichen Staatsorgan cin(en) gewissc(n) Beurteilungsspielraum für 
sein Ejngreifen« zu!' Schließlich steckt der Beschluß des BVerfG auch den Anwen­

dungshereich des Zweckentfremdungsverbots ab, und zwar auf großzügige Weise . 
Nicht als Wohnraum gilt und somit nicht erlaßt ist lediglich solcher Raum. der .. vom 
Markt nicht mehr angenommen wird", z. B. Notunterkünfte oder ~abbruchrcifc 
Räumlichkeiten«'l, wohl aber mit vertretbarem Aufwand modernisierbarer Wohn­
raum. Als Zweckentfremdung wird auch der Abbruch oder absichtliches Leerste­
henlassen und Unbrauchbannachen von so umschriebenem Wohnraum angese­
hen .'4 

Die Konkretisierung der Voraussetzungen von Zweckemfremdungsgenehmigungcn 
findet sich ~m deudichsten in den Verwaltungsrichtlinien.'l Wenn diese auch den 
Ausnahmecharakter der Genehmigung nicht so stark betonen wie der 2 . Senat des 
BVerfG, wird doch die Absicht zu möglichst enger Umgrenzung der Genehm;­
gungstarbestände deutlich. Fälle vorrangiger privater Interessen (auf die wir uns 

beschränken wollen'6), betreffen vor allem Erweiterungen von Gewerbebetrieben 
und Intensivierungen der Wohnnul'zung durch Abbruch und Neubau. Das private 
Inceresse an Betriebserweiterung gilt als vorrangig. wenn ohne diese die Existenz des 

Betriebes gefährdet w~re . "Die Möglichkeit. durch die Zweckentfrcmdung von 
Wohnraum Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhaltel\. dürfte in der Regel eine 
Genehmigung nicht rechtfertigen •. '7 Das private Interesse an intensiverer Wohnnut­

wng gilt als vorrangig, wenn der Zustand des abzubrechenden Wohnraums nicht 
mehr zumutbar ist oder wenn eine wesendich größere Gesamtfläche erstellt werden 
soll, ohne daß damit aber die Absicht, "ein höheres Entgelt zu erzielen«, verbunden 
ist .• 8 

Geht Wohnraum durch Zwcckentfremdung verloren. kann nach den Richtlinien 
eine »Abslandszahlung~ auferlegt werden . Der 2. Senat des BVcrfG haue solche 
Geldaufhgcn. obwohl An. 6 MRVcrhG sie nicht ausdrücklich erwähnt. in Überein­
stimmung mit der allgemeinen Lehre zur Zulässigkeir von Auflagen'? für wlässig 
gehalten. wenn sie nicht zu fiskalischen Zwecken mißbraucht werden. sondern sich 
am Zweck des Zweckenrfremdungsverbots ausrichten)O Dementsprechend bestim­

men die Richtlinien. daß die Absrandssumme dem sozialen Wohnungsbau :l.uzufüh­
ren ist und daß sich ihre Hohe nach dem Wohnwert des zweckentfrcmdc(cn Wohn­

raums richtet. Die Geldleistung soll also ermöglichen. Wohnraum gleicher (insbe-

2l A. a. O. $. }6J . 
JJ A. a. O. S. }6~. 
'4 A. 3. O. S. )64 I. 
'S Daß d",e kein mltenellcs Recnt emn.ltcn, 'SI (ur d,n vorliegend"n s07.lOlogischen Zus>.mJllenh,ng 

bcdeulWlgslos, weit >Je - wonn aucn onne gcnchdiche S.nk,ion - di~ Verwaltung be; ihren Fnlscne,· 
dun gen delenninicrcn . 

• 6 es nandelt sich - durchbufend durch .11. Richtlinienfa.ssungcn - b~j den vor .... ngigen öffentlichen In,er· 
eSSen um Versorgung mit sozi,Ien Einrichtungen oder lebenswichtigen Diens'en und um Abbrüche 7.u 
Zwecken Jer Sudtplanung od,r SraJlsanicrung. 

'7 Riclnl;,,;.n v. 5. J. '97). Brcm. ABI. S. 11) Ziff. p. 
,8 A. 3. O. Ziff. \ .1. 
29 Vgl. z.ll. BV~rwGE 4', )Jl­

JO BVeriGE )8. J69· 
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sondere auch geringer und dementsprechend billiger) Qualität wie der Qu~litäl des 
zweckentfremdeten Wohnraums :tu errichten - eine Art Austal.lschverfahren. 

Die Handlungsformen der Verwaltung im »Interventionsmodell« sind die klassi­

schen Formen des Verbots und der Erlaubnis mit Nebenbestimmungen. Zur Durch­

sen:ung des Verbots ist allerdings ein Unterschied auf den Ebenen der Rechtspre­

chung und der Richtlinien zu bemerken. Während die Richtlinien wie selbstver­

ständlich dem in der Zw E VO ausgesprochenen Verbot auch die Befugnis zur Besei­

tigungsverfügung und anschließenden Anwrndung von Verwaltungszwang enrnah­

men (und die Verwaltungspraxis, soweit sie ungenehmigte Zweckendremdung über­

wachte, vermutlich dementsprechend verfuhr)'), wäre aus der allgemeinen Recht­

sprechung des BVerwG zur Herleitung von Überwachungsbefugnissen bei gesetzli­

chen VerbOIen Anfang der siebziger Jahre ablcsbar gewesen, daß dies zumindest 

nicht unproblematisch ist. da die bloße Setzung eines materiell rechtlichen Verbots 

nicht ohne weiteres auch die Überwachungsbefugnis impliziert.!' Dies hat das 

BVerwG dann '979 in zwei Entscheidungen auch für Art. 6 MRVerbG ausgespro­

chen, wobei es freilich den Weg offenließ, die Überwachungsbefugnis luf spczielle 

landesrechrliche oder allgemein polizcirec:htliche Ermächtigungen zu grunden,lJ 

Da> Flexibi/ität,modell 

Gegc-n Ende der siebziger und AnLmg der achtziger Jahre durchzieht die genannten 

Implementationsebcnen ein neuer Geist. An die Stelle der entschiedenen Bewirt­

schafrung des Wohnraumbestandes tritt eine funktion:lle Betrachtung der Woh­

nungsversorgung als ganzer, und zwar zum einen extern in einer Relativierung der 

Versorgungsinteressen durch andere Interessen (wie insbesondere denen der 

Arbeitsplatzschaffung), zum andern intern durch flexibleres Wechseln von der 

Besrandserhaltung zu Strategien der Ersacz:raumbeschaffung. 

Die rechtsdogmacische Einordnung des Zweckentfremdungsverbots als repressives 

Verbot mit Genehmigungsvorbehalt, die der 2. Senat des BVeriG 1975 vorgenom­

men hatte, wurde vom I. Senat des BVer[G in einem Beschluß vom 2. ll. '9&0 wenn 

nicht offen aufgegeben, 50 doch implizit in Richtung auf ein bloß prävenrives Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt gelockert. Die Betonung liegt nicht mehr auf dem Verbot bei 

ausnahmsweiser Genehmigung, sondem auf dem Genehmigungserfordernis. [n der 

Formulierung des I. Sena15: 

.Zu diesem Zwe<:k (sc. zur .Abschwächung einer Mangelsilualion beizulragcn«) sind die Lan­
desregierungen ermächligl, die Wohnraumzwcckcndrcmdung von einer Genehmigung abhan­
gig zu machen. «H 

Die Vorausserzungen für den Erlaß einer ZwEVO in einer Gemeinde waren mehr­

fach Gegenstand von Entscheidungen des BVerwG und mancher OVGe. Ebenso 

wie '975 der 2. Senat des BVerfG lehnt 1979 das BVerwG eine Konkretisierung der 

erforderlichen Mangclsituation zu einem quantitativ bestimmbaren Nachfrage­

Angebot-Überhang ab und erkennt dem Verordnungsgeber eine Beurteilungspräro­

gative zu) denn 

)' Ebmso ~uch der ,n der Pr.x's o'nfluß .. ichc Komm~nlar vOn Schmidl-fullcrer, Wohnraum,chu,zge· 
;ct~e.~. Aufl. Rz. E 9J. DerStreit brach '977 literarisch auf. Vgl. P. Dulcder, Zwangswoni",ung gegen 
Zw(-<ken,fr<mdung, ZMR '977,97 einerseits, K. ßinz. Das Verbol der Zwecken.fremdung \'on Wolm· 
rAum, NJW 1977. 21.39 dndercrseil.~. 

31 Vgl. di~ En"chcidung v. 'S. 10. '97', BV~rwGE 4', \06. 
H Entscheidungen ' .. ". ". '979. NJW '9&0, '970 u. NJW '9~" 24'· 
)4 ßVerfGE l\. l4~ (lI9). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:50:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394


.. bei Verinderungen der Gesamtlage auf dem Wohnungsmarkt in einer Großseadt wie Ham­
burg handelt es sich grunds3.LZlich um langfristige Entwicklungen sehr komplexer An ... 

Lediglich einen Evidcnztest läßt das Geriche gelten, nach dem eine ZwEVO reches­
widrig ist, 

.wenn die Entwicklung in dem Sinne abgeschlossen ware, daß ein Ende der Mangellage auf 
dem Wohnungsmarkt insgesamt dcudich in Erscheinung träte und das Zweckentfremdungs­
verbot daher oHensichrlich entbehrlich geworden wäre .• ll 

Dem Verordnungsgeber wird auf diese Weise eine Are Eingreifreserve vorgehaleen. 
die er, auch wenn die Mangelsimation niche mehr eindeutig gegeben ist, nuezen 
kann. um zumindest Teilerfolge zu erzielen - und seien es auferlegte Geldleistungen 
im Ausuusch gegen den VerLiehe auf konsequente Handhabung des Verboes)6 

Dagegen wird der Anwendungsbereich der ZwEVO eingeengt; einige Wohnraum­
kategorien werden damie auf den Umnuezungsmarkc entlassen. Zwar bleiben die 
Rechtsprechung wie auch die Verwaltungsrichtlinien bei der aleen Linie der Einbe­
ziehung z. B. von absichtlichem Leerstehenlassen 17 oder von zum Abbruch vorge­
sehenen Wohnraum)g. Doch wird auf Grund eines Uneils des BVerwG vom 

.25. 6. 1982)~ nun in den Bremer Richtlinien 40 und auch in der Genehmigungspraxis 
die an sich bereits 1975 vom BVerfG behandelee und vom Geltungsbereich der 
ZwEVOen il.usgeschlossene Kategorie »entdeckt«. daß Räumlichkeiten nicht 
bewohnbar sind oder aus anderen Gründen (insbesondere wegen hoher Preise) vom 
Marke niche angenommen werden. Desgleichen wird in der Genehmigungspraxis 

bisher unbewohnter Neubau ausgenommen"'. Auch solcher Raum gilt nicht als 
Wohnraum im Sinne der ZwEVO. Weiterhin gelten auf Grund eines Urteils des 

OVG Berlin vom 9.11. '979 Diense- und Werkswohnungen nicht als Wohnraum. 
wenn sie in engem räumlichen und funktionellen Zusammenhang mit den GeschäftS­
räumen stehen.<' 

Hinsichtlich der Vorausseezungen für Zweckentfremdungsgenehmigungen sind 
wiederum die Verwahungsrichtlinien 3m aussagekräftigslen. Die Voraussetzungen 
werden nun erheblich erleicheen. In den Fällen gewerblicher Nutzung früheren 
Wohnr:;rums genügt nun die bloße Sicherung von Arbeitsplätzen: 

.Im Falle einer sonstigen Zweckentfremdung zugunsten gewerblicher Zwecke, durch welche 
zusatzliche Arbcitspl1tzc geschaffen oder vorhandene Arbeitsplillze gesichert werden. sind das 
Interesse des Antragstellers an der Zweckentfremdung rowie der arbeitsmarktpolitische 
Gesichtspunkt abzuwägen gegen da.s Interesse an der Erhaltung der betreffenden Wohnung; in 
der Regel ist in diesen Pillen die Genehmigung 7.U erteilen.« I) 

In dcn Fällen des Abbruchs zum Zweck des Neubaus genügt es. wenn .. anstelle des 
bisherigen Wohnraums neuer, nicht luxuriöser Wohnraum mit mindestens gleicher 

Fläche geschaffen wird.u 44 

Die vom 2. Senat des BVerlG '975 noch hochgehaltene und seitdem in den Richt-

H BVerwGE 19, '91 (198); ebcn<o dir E.nLScheidung v. Il.}. 198.1. NJW 198), ,89); .hnlich .uch OVG 
Bremen v. 18. I. 198), WM 198). 17'. 

)6 Kritisch duu unter verf.ssung<rechdichen Gesichtspunkten ehr. Trz>ska~k. Zur Veri=ung,m~ßigkeit 
des Zweckentfrcmdung.verbo1.S von Wohn .... um. Die VerwaltUng 19R). 31. ~()-4)· 

)7 BVerwGE 19. '95 (>00); OLG Du"eldorl v. 6·7_ 198,. NJW '98,. LJl~. 
)8 Richtlinien v. '4, 'I. '9&)' Brem. ABI. S. 421 Zilf. ).1.>. 

)9 BVcrwG NJW 198). 640 = DÖV '981.9°1. 
40 Richtllmen v. '~. ~. '9S), •. ~. O. Ziff. J.). 
~ 1 In B~yern gilt Neubau ab Bezugsfenigkcit als WoMr.>um i. S. d. ZwEVO. Vgl. Rundschreiben de; 

Innenministeriums v. 7. 7. "78, abgcdr. bei A. Simon, Bayer. Bauordnuog. Kommenw. München 198}. 
Ar\. 46 B S. 

~l OVG Berhn, ZMR t980. 80. 2uf d~r Grundl.ge der Berliner ZwEVO. 
H Ridulinien v '7· 4. '98), a .•. O. ZiH. 4·1.1· 
44 A.~. O. Ziff. 4. 2 . 
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linien wiederholte Klausel, daß die Erzielung höheren Entgelts kein Grund für eine 

Genehmigung sei, entfällt in den Richtlinien von (98), was angesiehcs der Abmil­
derung der Voraussetzungen nur konsequent ist.<! Eine Flexibilisierung liegt dabei 

vor, insofern 
- das Wohnimeresse in eine gleich- oder gar naehrangige Abwägungsposition mit 
dem Arbeicsplatzinteresse gerät; die Auflösung des Regel-Ausnahme-VerhältrUsses, 
die schon bei der rechcsdogmatischen Konstruktion des Zweckencfremdungsverbot.~ 

sichtbar war, spiegele sich insofern in den Genehmigungsvorausset7.Ung~, als diese 
im Grunde nur eine Interessenabwägung verlangen und keine tatbestandsmäßigen 
Prioritäten mehr seezen (es sei denn solche zuungunsten des Wohnraumschulzinrer­
csses);·6 

- der Ersatzbau niehe den gleichen Preis wie der zweckentfremdete oder abgebro­

chene Bau haben muß; 

- der Ersatzbau nicht auf demselben Grundstück zu erstellen isr; für ihn wird ein 
weiter Rahmen abgesteckt; Nach einer Entscheidung des BVcrwG muß er in der­

selben Gemeinde, vom selben Verfügungsberechtigten, mit gleichem Standard, in 
zeitlichem Zusammenhang mit dem Abbruch sowie in mindestens gleichem Umfang 
wie der abgebrochene Wohnraum errichtet werden und dem Markt 2-ur Verfügung 
stehenY 
Wenn, wie die Analyse der Genehmigungsyoraussetzungen zeigte, in dem Tausch 
Altbau gegen Ersatzbau oder Altbau gegen Neubau die jeweilige Gegenleistung 
flexibilisien und das Ziel der Erhaltung oder Wiedererstellung von billigen Woh­
nungen mehr und mehr aufgegeben worden ist, wäre durchaus im Sinne des Flexi­
bilitäcsmodells in Betracht gekommen, das Instrument der Geldleistungsaullage nun 
um so konsequenter einzusetzen und als Mittel zur GeldbeschaIfung für billigen 
sozialen Wohnungsbau zu benutz.en. Die flexibilitlt hätte dann darin bestanden, die 
Frage, wer Bauherr für den Neubau sein soll, als Variable zu behandeln . Bemerkens­
wenerweise wird jedoch auch das Instrument Auflage flexibilisien. Die "Gegenlei­

stung« (Ersatzbau, Arbeitsplätze) wird von zusätzlichen Kosten aus Geldauflagen 
weitgehend freigestellt. Nach den Richtlinien von '983 entfällt die Abstandszah!ung 
bei Schaffung von "neuern, nicht luxuriösen Wohnraum~ ganz und bei der Erwei­
terung eines Gewerbebetriebes um bis zu 85 % j8. 

Für den F:\ll des Ersaubaus wird diese Pra.'xis sogar verfassungsrechtlich untermau­
ert. In seinem Beschluß vom 2 . 1;2. '980 zieht der,. Senat zur Rechtfertigung die 

"Siekereffektstheorie~ heran: 

~Die von den Gerichten des Ausgangsverfahrens Vertretene gegenteilige Auffassung siehe die 
Zusammenhänge zwischen der Beseitigung vera]eeecn und der Errichtung neuen frei finafll~icr­
ten Wohnraums zu eng. Sie verkennt, daß die Wohnungsmarktlage nicht nur dann entlaste, 
werden kann, wenn an die Stelle des alten Wohnraums neue Wohnungen gleichem Zuschnitts, 
gleicher Ausstatrung und gleicher Miethöhe treeen. Delln der Bedlrf an neuzeillichem wie auch 
an einfachem, älterem Wohnraum wird durch vielfältige Faktoren - etwa durch sozialen Auf­
stieg oder Änderung des F~miliensunds - beslimmt, die wiederum auch bei jedem anderen 
Mieter einem Wandel unrerliegen können. D~von gehen unterschiedliche, die Wohnraumnach· 
fr~ge wechselseifig beeinßu.o;sende Wirkungen aus. Die teureren, dafür aber besser au.o;gestahc-

iS Das VG Bcdin prizisicrt< in einem Un<il v . ~ . 9. 198\ cl ... ttenditep10blem d.hin, d:Ul eine Gcntlunj~ng 
nicht verwtigen werden dürfe, Wenn and.mialls die Ausg.b..n die ElIlnmmen l>ngtrisrig uber51eigen 
wurden (NVwZ '98>, S3 (Si))· 

46 $0 .ueh bere;t.< VG Berlin, WM '976, Z 11 . (Der geringe zeitliche Abstand zur omen Entscheidung d .. 
BVcrfG änden nicht.< d,r"", daß Mille d.,. siebziger J.u.re die Wende des lnlerventiOn$- zum flexihili· 
tat.<syndrom zu sehen in. Die EnLScheidung des ßVeriG kommt als höchmichter~che verspältt.) 

47 BVcrwG v. 12.).1981, NJW 1981, ll69 (>>70). 
48 Richcli.nien v. 'So 6. '98), i. d. F. ". '7. '0.8), Brem. ABI. S. '1)1,601 Ziff. H. und l+J. für Ersltzb.u 

haue dies das BVerfG, •.•. O. gefordert. 

4°) 
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ten Wohnungen kommen dann der allgemeinen Versorgung zugufe, ""eon ihre Bezieher wie­
derum Wohnraum freimachen. Neuer, vermehrter Wohnraum ist geeignet, d<\S Angebot an 
\'('ohnungen verschiedenartiger Qualität in den gef;ihrdclen Bereichen zu Ilerbreitern; er trägt 
deshalb zur Befriedigung unterschiedlicher Wohnanspriiche (mit deutlicher Tendenz zu neu­
zeitlichem Wohnkomiort) bei und entlaster dami\ den Markt insgesamr..<9 

Das neue Ziel ist also nicht mehr die Erhaltung des billigen Altbaus, auch nicht der 

über Auflagen finanzierbare billige Neubau, sondern die »EntlastUng des Marktes 

insgesamt«, also im Grunde das Ziel rein nurkrwircschaftlicher Politik. 

Ganz entsprechend könnte man - obwohl das ßVerfG hierüber nicht entschieden 
hat und wegen entsprechender Vorwegnahme durch die Verwalcungspraxis :luch 

wohl nicht zu entscheiden haben wird - für den Fall der Zahlungsminderung bei 

Arbeitsplatzschaffung oder Betriebserweiterung argumenrieren: Betriebserweitc­

rung führt zu höheren Sreuereinnahmen und dementsprechend zu einer Erweiterung 

der öffenrlichen Kapazität. Sozialwohnungsbau zu fordern. Neu geschaffene oder 
alle gesicherte Arbeitsplätze ermöglichen dem Beschäftigten, selbst Wohnungen zu 

bauen oder in teurere Wohnungen umzuziehen. Auch auf diese Weise wird "der 
Markt insgesamt entlasret«. 

Es ist hier nicht der Ort, den Wahrheitsgehalt der zugrundeliegenden Annahme zu 

überprüfen. Erhebliche Zweifel sind schon deshalb angebracht, weil die angenom­

menen Verursachungskeuen (Neubau - Umzug - Nachzug, Betrlebserweiterung -

Steuern - Einsatz für Sozialwohnungsbau) zu lang sind, um Prognosen zu ennögli­
chcn.j~ (Paradoxerweise fällt die Systemcheorie, die die »kurzen~ Kausalitärsannah­

men der Interventionstheorie kritisierte, selbsr also auf noch viel fragwürdigere 

~Iange. Kausalitätsannahmen zurück). Im vorliegenden Zusammenhang genügt es 

zu kOnSl:Hieren, daß die "Gesamtschau" nichrs anderes als die rein marktwirtschaft­

liehe Betrachtungsweise ist. 
So ist es nur konsequent, wenn die Vcrwalcungspraxis d:l.S bereits rechr elastische 

Instrumentarium auch hinsichtlich der Handlungsformen flexibilisiert. Im FaUe der 

Schaffung von Ersatzwohnraum wird in Bremen neben einer Genehmigung mit 

Ersatzbauaullage auch der Abschluß eines verwaltungsrechdichen Vertrages ermög­

licht. Das Vertragsmuster ist so formulien, daß eine Sanktion bei Nichterfüllung der 

ErsatzbauverpfJichtung praktisch undenkbar ist. Die Baupflichl ist durch die For­
mulierung "das Gebäude ist in angemessener Frist fertigzustellen« und durch eine 
Verlängerungsmöglichkeit .1uf Antrag zeitlich kaum eingegren2.t. [st dennoch einmal 

eine fristüberschreitung fesrstelJbar, droht eine Vertragsstrafe, die jedoch bisher 

noch nicht geltendgemacht worden und wohl eher Theaterdonner istY 

Zwar unterwirfc sich der Antragsteller .bC'lüglich der Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag~ der sofortigen Vollstreckung gern. § 61 Verwaltungsverfahrensgesctz, doch 
ist kaum vorsrelIbar. wie die Bauverpflichtung denn vollstreckt werden sollte, abge­

sehen davon, daß auf den bloßen Vertrag keine Grundverfügung gestützt werden 

dürfte!'. 

Im übrigen ist die Kapazität und Bereitschaft der Behörde, die Erbringung der 

»Gegenleistung« zu überprüfen, ohnehin begrenzt. Das zuständige Amt für Woh­

nung und Städtebauförderung hat für den ganzen Bereich der Zweekentfremdung 

4' BVerfGE 55.14' (159 f.) . 
50 Zur Kmik .n (kr Sick('rdftktsth,,< "gl. S. Schu,ter. R. Gult~r, Liült sich die Wohnung,versorgung 

sozial sch",oeh« Haushalte durch Sickereffekte verbessern' WM '9S~.", Zur V~rw('ndung durch J .. 
ßVerfG s.luch R. Güller, Das Zwcckentfrcmdung,verbot .1, Problem kommunJler Wohnungsbc"1nds­
politik. \'<IM "S,. q7 ('48). 

SI Mit DM lCO pro qm ;SI s'c ungdlhr so hoch wie cli. norm,l. l\b,t~llds.<umme r~r Zw~ck'n!fr<mdung, 
d,. J 9&) zwischen DM )00 und DM 600 pro qm b~,rug. 

51 Vgl. BVcn"GE jO. '71. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:50:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394


(Übcrwachung ungenehmigtcr Zweckentfremdung. Genehmigungsencilung, Über­
wachung des Auflagenvollzugs) nur eine halbe Verwaltungsstelle zur Verfügung. 
Deshalb. aber auch aus Gründen der Schonung invesritionsbereiter AnHagsteller, 
verzichret die Behörde denn auch fasr ganz auf eine Nachprüfung darauf, ob die Z~hl 
der behaupteten Arbeirsplätze auch tatsächlich entsteh!. 

E{{ekte 

Hat nun das Flexibilitätsmodell im Endergebnis T1'lehr odcr weniger Zweckentfrem­
dungen zugelassen als das Imervemionsmode!l, und hat es über Autlagen seine wei­
ter gesreckte funktionale Gesamtbetraehtung durchsetzen können? 
Es spricht eintges dafür, daß die Behördenpraxis von der Unterschiedlichkej( der 
beiden Modelle wenig berührt worden ist. Die Statistik der Gcnehmigungen zeigt, 
daß jeweils nur eine verschwindend geringe Anzahl von Amrägen abgelehnt wurde. 
Lediglich 1981 und 1982 liegt die Zahl etwas höher, was auf eine vorübergehende 
politische Aufmerksamkeit der politischen Spitze für das "issue,. Zweckentfrem­
dung zurückzuführen isr. l ) 

Zweckenlfremdungsanträgi' und -genehmigungen In Bremen (Stadt) ·> 

Jahr Antrage Nut- Genehrni- Aufbgcn AbIeh-
auf zungSln- gungen Geld Neublu Vennie- nung 
Abbruch demng tung 

1972 , 3 4 0 0 0 0 

1973 68 H 84 4 0 ( ~ 

'974 50 lS 75 0 I 1 0 

1975 68 ES 74 , 0 6 , 
1976 66 19 8& 2 0 ) 1 

1977 88 25 '01 I 0 7 4 
'978 , (8 }2 ,18 2 0 15 5 
'979 '02 )) 'l) 3 , ( S , 
1980 104 19 "7 ) 0 '0 2 
1981 71 J3 85 9 0 4 I) 

1982 68 50 103 7 ? ) 
10 

1983 64 4° (01 I) 
) ? 2 

" Eigene Erhebungen 

Allerdings könnte es sein, daß viele potentielle Antragsteller im Wege infonneller 
Vorgespräche abgeschreckt werden. In der Tat finden Vorgespräche im Umfang von 
etwa der doppelten Zahl der AmragsteJlungen start. Sie bestehen freilich zum großen 
Teil in der bloßen Auskunftserreilung über die Rechtsgrundlagen und Behördenpra­
xis und seltener i" der Erörterung konkreter Fälle. Auch haben sie häufig das Ergeb­
nis, daß eine Wohnung gar nicht in den Anwendungsbereich der ZwEVO fällt. 
Jedenfalls ist fiir unseren Zusammenhang festzuhalten, daß sich insofern kaum ein 
Unterschied zwischen der " interventionistischen « und der "flexiblen« Phase 
zeIgt. 

5) DJ,m.l< mußte jede geplante Genchro;gung vor tndgulcigtr En[SCheidung der Au(s;ch"bch,mlc \'orgdcgt 
werden . Viel" "on den Ablehnungen ,iod ins Wt<krspruchs"erfahren gcg:tngen und dort teils noch 

onhangig. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:50:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-394


Die großzügige Genehmigungspraxis. die in der Bundesrepublik durchaus nicht 

alleinsteht S\ wird unter dem Flexibilitätsmodell (also in der zweiten Phase) auch 
nicht etwa durch eine extensive Benutzung der Auflage als Instrumenr der Absiche­
rung von Tauschgeschaften (Abstandsummen, Neubau. Nurvennietung) aufgefan­
gen . Obwohl mit steigender Tendenz Geldzahlungsauflagen gemacht werden, ten­
dieren sie zu immer geringfügigeren Beträgen . Besonders interessant ist, daß die 

Zahlungsauflagen ganz überwiegend zu Widersprüchen der Genehmigungsadressa­
len führen. Die Erwarrung des flexiblen Rechtsvollzugs. daß der Tausch »Befreiung 

gegen Abgabe~ friedlich ohne Recntsmirtel verlaufe, erfüllt sich also nicht. Abgese­
hen davon ist das Aufkommen aus der Abgabe, das jährlich ca. DM 100000 auS­
macht. keineswegs ausreichend, um die verloren gegangenen Wohnungen zu erset­
zen . Wenn es zu dem Flexibilitatsmodell gehört, daß gegen die Freigabe eines qua­
litativen Verhaltens (Zweckentfremdung) "abslfaktes~ Geld für funktionale Äquiva­
lente beschafft wird, so erweiSt sich auch diese Erwartung als trügerisch . 

Resümee 

Zusammenfassend führt die Praxis unter beiden Rechtsmodellen zur Durchsetzung 
der sogenannten Kräfte des Marktes, d. h. der Umnutzungsdynamik der Bodenrente 
und investirionswilliger Kapiralien. Unterschiedlich ist lediglich die Erklärung der 
Wirkungsweise des Rechts. Im Interventionssyndrom scheitert das Recht: Die öko­
nomischen Zwänge erweisen sich als stärker und drängen die Behörde ~um Nichts­

tun, zur Nachgiebigkeit oder auch zum Aushandeln und zum Austausch eigenen 
Interventionsvenichts gegen gewisse Anpassungen des Bauherrn. Im Flexibilitäts­
syndrom ratwnaLisiert das Recht seine eigene Durchsetzungsunfahigkeit. indem es 
seine (nichtstuerische. nachgiebige, tauschfönnige) Praxis zum Programm erhebt. 
Die weitere Folge der unterschiedlichen Syndrome kann freiJich auch die Praxis 

berühren.!! Im Interventionssyndrom hat die Behörde einen relativ festen Bez.ugs­
punkt, von dem aus sie Nachgiebigkeit zeigen und gegen Gegenleistungen »verkau­
fen .. kann und an dem sie bei unvorsichtiger Öffentlichkeitspolitik gemessen wird . 
Im FlexibilitälSSyndrom fehlt dieser Bezugspunkt. Die Behörde hat in Aushand­
lungssituationen deshalb nichts anzubieten und wird womöglich noch weniger errei­
chen als im Interventionssyndrom . Andererseits bleibt sie mangels eindeutiger Maß­
s~be von öffentlicher Kritik verschont - kurzfristig, denn die Kritik wird auf eine 
höhere Ebene verwiesen, nämlich die der Legitimitäc eines bestimmten Regelungs­
modells insgesamt. Aus EinzeJfallkritik wird so u. U. mehr oder auch weniger dif­

fuse Strukturkritik. Das Recht, das die Tauschracionalität internalisiert, verlien seine 

Legitimität dann auch als RechL 

)4 Nach der Ausz:ihlung eies Refe .... u für SI~,pl.oung und lhuordnung der Sild, Münch"" "",,relfn '98l 
bei H5 cing<hendcn Abbruchan.rigcn kein AbbruduIllrag abgelehnt und bei 43l Not2ungsänelerungs. 
anträgen '7 abgdchm. Allerdings ,ind f8 An'r:ag,nickn.hmen verzeichne<, ullIe, denen sich vermutlich 
.bgc,chreckte Fälle verbergen, d. , og. Negalivau.", (Bescheinigung der N ichunwendbarke1' cl<r 
ZwEVO) g<'Sonderl gezähh wuden. Nach dem Arbeiubericht des Amte:r flir Wohnungs,,",«cn der Stad, 
Köln (zirien bei H. Poet«, WM ,,8}. ' 49) wurden '982 bei "5 Genebmigungen ~ Ablehnungen 
end,. 

II Vgl. duo ausführlicher G . Win,er, Banering R;.tion.Jiry in RcgulaDon . A Comp .... ativc Perspective. 
Erschein, Anfang 1981 io La ... ond Socie'y R..-view. 
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